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Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit 

Bericht der Arbeitsgruppe »Verfassungsrecht« 

P E T E R B A D U R A , München 

Die Abteilung für Verfassungsrecht des Symposiums hat 1 7 vorbereitete Beiträge 
zu den verschiedensten Themen gehört und diskutiert. Nur durch eine sehr gute 
Kooperation aller Beteiligten war es möglich, diese Fülle von Gegenständen in der 
kurzen zur Verfügung stehenden Zeit aufzunehmen und zu erörtern. Einige der 
Teilnehmer hatten erheblich längere Beiträge vorbereitet und mußten diese nach­
träglich, z. T. in mühevoller Arbeit soweit kürzen, daß die Zeit eingehalten werden 
konnte. Ich möchte mich besonders dafür bedanken, daß alle Teilnehmer bereit ge­
wesen sind, diese zusätzliche Mühe auf sich zu nehmen und ihre Referate für den 
mündlichen Vortrag in die leider erforderliche kürzere Form zu bringen. Der 
Vorteil der Kürze zeigte sich allerdings darin, daß die Diskussion durch die manch­
mal so gewonnene gewisse Zuspitzung, die Diskussionsbeiträge geradezu heraus­
forderte, sich besonders lebhaft und fruchtbar gestaltete. Wir haben insgesamt etwa 
80 Diskussionsbeiträge zu verzeichnen gehabt, die z. T. den Charakter von Kor­
referaten angenommen haben. 

Wenn man Fragen des Verfassungsrechts zwischen den Vertretern verschiedener 
Rechtsordnungen, verschiedener sozialer und politischer Ordnungen diskutiert und 
zu einem weiterführenden Ziel gelangen will, ist es die Voraussetzung, daß die Be­
dingungen des Verfassungsstaates als der gemeinsame Boden der Erörterungen zu­
grunde gelegt werden. Auch wenn die materiellen Voraussetzungen der verschie­
denen Verfassungen und Rechtsordnungen durchaus verschieden sind, erweist sich 
die Ausbreitung des Verfassungsstaates als die denkbare Reichweite einer verfas­
sungsrechtlichen Rechtsvergleichung, sei es auch nur derart, daß eine Verfassungs­
urkunde besteht und sei es auch unter Vernachlässigung der durchaus unterschied­
lichen Wirkungskraft des Verfassungsgesetzes. 

Die Unterschiedlichkeit der hier aufeinander treffenden Rechtsvorstellungen und 
Rechtsordnungen war besonders auffällig bei dem Beitrag unseres afrikanischen 
Kollegen, der über die jüngsten Entwicklungen in den afrikanischen Rechtsord­
nungen gesprochen hat. Aus diesem Beitrag wurde, wie ich glaube, mit großer 
Deutlichkeit die Schwierigkeit erkennbar, die für die Installierung stabiler demo-
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kratischer und verfassungsstaatlicher Verhältnisse in einem Kontinent besteht, der 
nicht durch eigene Schuld allein zerrissen ist. Dieser Beitrag hat uns für diesen 
Bereich ein interessantes Anschauungsmaterial liefern können. 

Im übrigen möchte ich besonders unterstreichen, daß die sicher vorhandenen 
großen politischen und juristischen Meinungsunterschiede unsere Erörterungen zu 
keinem Zeitpunkt daran gehindert haben, mit großem Ernst das gegenseitige Ver­
ständnis zu suchen und, wenn auch nicht zu einer Ubereinstimmung der Ansichten, 
so doch jedenfalls zu einer Übereinstimmung darüber zu gelangen, ob und in wel­
cher Weise die Auffassungen auseinandergehen. 

Ein großer Teil der Themen, etwa die Hälfte , hatte Probleme der Verfassungs­
g e r i c h t s b a r k e i t zum Gegenstand. Der Vortrag von Herrn G E I G E R , der am Anfang 
stand und die Gegenwartsprobleme der Verfassungsgerichtsbarkeit aus deutscher 
Sicht behandelte, ist besonders ausführlich und heftig diskutiert worden. Herr 
G E I G E R hat sich zu einigen Hauptentscheidungen des Gerichts, aber auch zu der 
öffentlichen Debatte über das Bundesverfassungsgericht in Deutschland klar und 
kritisch geäußert. Hierüber ist gestern ein Zeitungsbericht erschienen, der aller­
dings um der Schlagzeile willen Vereinfachungen und Vergröberungen enthält. 

Von Herrn H A L L E R aus Wien haben wir Näheres über die österreichische Ver­
fassungsgerichtsbarkeit erfahren können, die der deutschen in manchem zwar äh­
nelt, dennoch aber deutliche Unterschiede in der Stellung des Gerichts und in der 
Grenzbestimmung der Verfassungsgerichtsbarkeit aufweist. 

Über den türkischen Verfassungsgerichtshof, der seit 1961 besteht, sind wir durch 
drei Beiträge unserer türkischen Kollegen unterrichtet worden. Dieser Verfassungs­
gerichtshof ähnelt dem deutschen Bundesverfassungsgericht insofern, als auch er ein 
Organ einer selbständigen Verfassungsgerichtsbarkeit darstellt und als seiner Juris­
diktion zugrunde liegt, daß die Verfassung als oberstes Gesetz des Landes auch 
den Gesetzgeber zu binden vermag. Die Möglichkeit eines individuellen Zu­
ganges zu diesem Gericht besteht allerdings nicht in derselben Weise wie in der 
Bundesrepublik Deutschland. Unsere türkischen Kollegen haben uns darüber be­
richtet, daß eine ganze Anzahl vor allem auch vorkonstitutioneller Gesetze durch 
die Tätigkeit des Verfassungsgerichtshofes als verfassungswidrig kassiert worden 
sind, bis hin zu einem Gesetz über das Verbot der Verschwendung bei den Hoch-
zeitsfeiern, das aus mir unerfindlichen Gründen für verfassungswidrig angesehen 
wurde. In der Diskussion spielte die Eigentümlichkeit eine besondere Rolle, daß 
aufgrund des Art. 147 der türkischen Verfassung in der 1971 geänderten Fassung 
eine materielle Normenkontrolle gegenüber verfassungsändernden Gesetzen nicht 
stattfinden darf. 

Der Oberste Gerichtshof Japans ist kein Verfassungsgericht, aber er hat verfas­
sungsgerichtliche Zuständigkeiten. Wir haben hier also den andersartigen Typ der 
Verfassungsgerichtsbarkeit vor uns, wie er auch in den Vereinigten Staaten be­
steht, bei dem die Normenkontrolle gegenüber Gesetzen im Rahmen einer Inzi-
dentprüfung erfolgt. Der japanische Oberste Gerichtshof huldigt der Lehre von der 
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p o l i t i c a l question, was den Vorteil hat, daß das Gericht einen verhältnismäßig 
großen Spielraum darüber behält, worüber es eine sachliche Entscheidung fällen 
will. Von den japanischen Kollegen ist insoweit auch Kritik geäußert worden. Wir 
haben dann auch anhand des Beitrages von Herrn K U R I K I eine theoretisch sehr 
vertiefte Erörterung geführt über das Problem der Volkssouveränität und der 
Verfassungsgerichtsbarkeit. Zu diesem bekannten und auch in den Vereinigten 
Staaten lange diskutierten Problem, wie eigentlich eine Herrschaft des Rechtes mit 
der Herrschaft des Volkes in Einklang gebracht werden kann oder ob nicht eigent­
lich die konsequente Demokratie letzten Endes dem Willen des Volkes den Vor­
rang geben müßte, hat der Referent einen selbständigen Lösungsversuch unter­
breitet. 

Von ganz anderer Art waren die beiden Beiträge, die von Rednern aus dem 
angelsächsischen Rechtskreis vorgetragen worden sind. Hier existiert eine Verfas­
sung in dem Sinne eines vorrangigen Gesetzes entsprechend der englischen Tradi­
tion nicht, abgesehen von Dokumenten, die aus der kolonialen Situation stammen. 
Dennoch ist gerade England auf besondere Weise und schon sehr früh ein Rechts­
und Verfassungsstaat gewesen. Im Falle Australiens besteht allerdings die Beson­
derheit, daß sich durch die Abhängigkeit von einem englischen Stiftungsgesetz die 
Möglichkeit ergibt, Gesetze an höherrangigem Recht zu messen. 

Aus ganz anderen Gründen haben die sozialistischen Staaten keine Verfassungs­
gerichtsbarkeit. Ein Beitrag aus Polen hat uns über die verfassungsrechtliche Stel­
lung des polnischen Obersten Gerichts unterrichtet. Die sozialistischen Staaten sind 
gegenüber einer Verfassungsgerichtsbarkeit wohl nicht nur deswegen skeptisch, weil 
sie von der Einheit der Gewalten ausgehen und die in den westlichen Verfassungs­
staaten richtunggebende Herauslösung der Richter aus dem politischen Prozeß nicht 
akzeptieren, sondern auch deswegen, weil überhaupt die Frage von Recht und 
Verfassung hier unter einem anderen Blickwinkel betrachtet wird und die Vorstel­
lungen der westlichen Staaten über das Verfassungsrecht, das hier häufig eine ver­
hältnismäßig starke Ausbildung aufweist, nicht notwendig von einem Staat geteilt 
wird, für den das Recht ein Instrument der Entwicklung und Fortbildung, insbes. 
der Programmatik, ist. An dieser Stelle zeigt es sich, daß es nicht möglich ist, bei 
einem formalen Vergleich stehen zu bleiben, und daß es eigentlich notwendig ge­
wesen wäre, die ideologischen und politischen Unterschiede genauer zu betrachten. 

Im ganzen aber glaube ich, daß überall dort, wo eine selbständige Autorität des 
Rechts besteht, wo das Recht überhaupt eine Anerkennung findet, auch eine Chance 
der Gerichtsbarkeit und dementsprechend der Verfassungsgerichtsbarkeit vorhan­
den ist. Mich hat, über alle sozialen und kulturellen Grenzen hinweg, besonders 
der japanische Ausdruck beeindruckt, den Herr T A K A D A nannte, als er von dem ja­
panischen Wort »ho-tschi-koku« sprach. » H o « heißt Recht und zwar - ich hoffe, 
ich gebe dies richtig wieder - im Sinne des objektiven Rechts. Der andere Teil des 
Wortes heißt Herrschaft im Interesse und zum Wohl des Volkes im Sinne der kon­
fuzianischen Tradition. Die Fülle des Sinns, die in dieser Verbindung zutage tritt, 
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hat mich besonders beeindruckt. Denn eigentlich steckt da alles das drin, was wir 
unter einem Verfassungsstaat zu verstehen haben. 

Wir haben uns dann außerhalb des Themenkreises der Verfassungsgerichtsbarkeit 
mit einer Anzahl recht heterogener Themen befaßt. Wir haben über die Entwicklung 
der Grundrechte gesprochen, einmal in Japan, insbes. im Hinblick auf Meinungs­
freiheit und Medienrecht. Hierzu haben wir einen juristisch sehr durchgearbeiteten 
Vortrag gehört, der die Einzelheiten der heutigen Probleme vor Augen führte und 
der zeigte, daß bei der Auslegung der Meinungs- und Pressefreiheit in Japan ganz 
ähnliche Vorkehrungen gesucht und gefunden wurden, wie wir sie in unserer Ge­
richtspraxis haben, nämlich im Sinne einer Objektivierung und Institutionalisierung 
dieses Freiheitsrechts. Dies geschieht, um auf diesem Wege Fragen der Art, wie etwa, 
wie ist der Rundfunk zu organisieren? Gibt es ein Gegendarstellungsrecht der 
Presse? Haben die Redakteure ein Zugangsrecht zu allen sie interessierenden Infor­
mationen? um diese Fragen überhaupt unter die Reichweite des Grundrechtes zu 
bringen. 

Es ist dann auch über die deutsche Entwicklung im Grundrechtsverständnis in 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbes. am Beispiel des Rechts 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit gesprochen worden, wozu einer unserer 
deutschen Kollegen am Ende unserer Beratungen einen Vortrag gehalten hat. 
Dieses Referat hat zu einer ziemlich kontroversen Debatte über die Belastbarkeit 
der verschiedenen Grundrechtsformulierungen in Richtung auf die Entwicklung 
von Teilhaberechten geführt, etwa in Richtung der Frage, ob es ein Recht auf sau­
beres Wasser gäbe und ähnliches. 

Ein Beitrag in der klassischen europäischen Rechtstradition wurde von unserem 
italienischen Kollegen vorgelegt, der sich dem Gewohnheitsrecht unter besonderer 
Berücksichtigung des Verfassungsrechts zugewandt hat. Seine Ausführungen ge­
langten zu dem Ergebnis, daß das moderne Verfassungsrecht dem Gewohnheits­
recht eigentlich feindlich ist. Das Gewohnheitsrecht, das im 19. Jahrhundert als der 
Höhepunkt der Rechtsentwicklung betrachtet wurde, war eine Bewegung gegen die 
bloße Positivität des Rechts. Hier verbanden sich Vorstellungen der Kultur, der 
Geschichtlichkeit des Rechts und des Juristenrechts. Auch der Gedanke kam zur 
Geltung, daß das Recht nicht einfach disponibel ist, daß es nicht schlechterdings zur 
Verfügung einer Mehrheit stehen kann. Der Gedanke des Gewohnheitsrechts wird 
beiseite geschoben durch die Tatsache, daß die modernen Verfassungen sehr juri­
disch sind, sehr perfektionistisch, und daß sie genaue Verfahrensregeln über die 
Änderung des Verfassungsgesetzes enthalten, so daß man eigentlich als Jurist kaum 
bestreiten kann, daß, wenn die Verfassung ihre Änderung selbst regelt, eben andere 
Verfahren der Änderung von der Verfassung mißbilligt werden. 

Es ist dann schließlich über einige Punkte verhandelt worden, bei denen sehr 
deutlich die Berührung mit der deutschen Verfassungsrechtsordnung und Rechts­
praxis in den Vordergrund rückte. Es waren Vorträge unserer japanischen und 
koreanischen Kollegen. Dabei ging es einmal um die Fragen der Verfassungsinter-

128 



pretation. Das deutsche Verfassungsrecht hat ja eine ungeheure Menge von nicht 
immer leicht, auch für uns nicht immer leicht verständlichen Arbeiten hervorge­
bracht, die sich sehr theoretisch mit der Frage befassen, was man eigentlich tut, 
wenn man eine Verfassung liest und aus ihr Folgerungen ableitet, oder wie man 
dabei richtigerweise vorzugehen habe. Es gibt in Deutschland darüber einen um­
fangreichen Methodenstreit, dessen Fronten im Nebel des Gefechtsfeldes nicht im­
mer klar erkennbar sind, was aber hinreichenden Stoff für Diskussionen liefert. 
Das haben wir hier also auch ausgiebig getan. 

Es ist dann ein Vortrag über das Problem vorgelegt worden, speziell wieder 
vom deutschen Recht aus denkend, inwieweit die Sozialstaatlichkeit mit der Frei­
heit in Verbindung steht, oder nicht vielmehr die Voraussetzung der Freiheit sei. 
Dabei betonte der Redner, daß es hier nicht so sehr um die alte Kontroverse 
Staat gegen Freiheit ginge, sondern daß das Augenmerk darauf zu richten sei, daß 
der Staat durch sein Handeln und durch die Schaffung von Möglichkeiten, eben 
durch sozialstaatliches Handeln, die Freiheit erst zu ermöglichen und zu sichern 
habe. Dementsprechend wäre die abstrakte Gegenüberstellung von Staat und Frei­
heit entsprechend der verschiedenen berührten Ebenen aufzulösen, um auf diese 
Art und Weise zu fruchtbaren Fragestellungen zu gelangen. Hier, wie auch vielfach 
sonst, ist eine sehr genaue und fast subtile Kenntnis nicht nur des deutschen Rechts, 
sondern auch der deutschen Doktrin hervorgetreten. Ich möchte das vor allem auch 
für den letzten Vortrag betonen, über den ich hier zu berichten habe, nämlich das 
Referat über die Aufnahme deutscher Rechtsstaatstheorien in Japan, aus dem auch 
das vorhin zitierte Wort ho-tschi-koku stammt. Der deutsche Rechtsstaatsgedanke 
ist ja durchaus ein Spezifikum, der mit der deutschen verfassungsrechtlichen Ent­
wicklung in einer innigen Verbindung steht. Er wird von den Engländern nicht 
einfach akzeptiert, was sich daran zeigt, daß dort das deutsche Wort »Rechtsstaat« 
einfach übernommen wird, ebenso etwa wie das Wort »Kindergarten«. Dieses 
Spezifikum der deutschen Verfassungsentwicklung scheint dennoch geeignet zu 
sein, in ganz fremden Kulturkreisen Wurzeln zu schlagen und dort, angepaßt an 
die Verhältnisse, gewissermaßen japanisiert, aber dennoch in Parallelität zu der 
deutschen Weiterentwicklung des Rechtsstaatsgedankens, seine Bedeutung zu be­
wahren. Auch dort, wie in Deutschland, ist die Entwicklung von dem ursprünglich 
eingeengten, mehr formellen Rechtsstaatsbegriff im Sinne der Legalität zu dem 
heute allgemein üblichen Gedanken zu beobachten, daß der Rechtsstaat nicht nur 
dazu da ist, Polizei- und Steuerbeamte zu haben und der elementare Hüter des 
einzelnen und seiner Sicherheit nach innen und außen zu sein, sondern auch eine 
Art umfassender Sozialverantwortung wahrzunehmen hat. Es ist das die Entwick­
lung zum sozialen Rechtsstaat. 

Ich glaube im ganzen sagen zu können, daß hier nicht die einzelnen sozusagen 
mit Scheuklappen von ihrem Recht sprachen und die anderen zuhören mußten, 
sondern daß alle sich darum bemüht haben, dem Umstand Rechnung zu tragen, 
daß wir hier verschiedenen Rechtsordnungen angehören und daß eine Rechts-
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vergleichung mehr sein sollte, als der gegenseitige Vortrag der jeweils eigenen Ver­
hältnisse und Meinungen. Die Voraussetzung dafür ist nun eben, daß der Lehrende 
sich genau so bemüht wie der Lernende. 

Ich darf mich sehr herzlich bei allen denen bedanken, die die Mühe der Vorbe­
reitung der Referate auf sich genommen haben und die Initiative der Diskussion 
ergriffen haben. Diese sind es, die zuerst für den inhaltlichen Erfolg unserer Ta­
gung verantwortlich sind. 
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- Zahlreiche Artikel zur Staatstheorie, zum Staatsrecht, Kirchenrecht und Völkerrecht 

SCHMIDT-ASSMANN, EBERHARDT 

Geboren 1938. Ordentlicher Professor für öffentliches Recht an der Universität Bochum 
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- Der Verfassungsbegriff in der deutschen Staatslehre der Aufklärung und des Historis­
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- Grundfragen des Städtebaurechts. Göttingen 1972 
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- Der Ausgleich landesplanerischer Planungsschäden. Göttingen 1976 
- Aufsätze zu Fragen des Allgemeinen und des Besonderen Verwaltungsrechts, insbesondere 

zum Recht der Raumplanung 

S C H R Ä M , G U N N A R G. 
Geboren 1931. Ordentlicher Professor für öffentliches Recht und Dekan der Juristischen 
Fakultät der Universität von Island, Reykjavik, Island 
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1972 
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- Mensch und Umwelt. 1975 
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- Zahlreiche Aufsätze aus den Bereichen des Verfassungsrechts, der Verfassungsgeschichte, 
des Völkerrechts, des Europarechts und des Umweltrechts 

T A K A D A , B I N 
Geboren 1930. Ordentlicher Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Osaka, 
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- Verwaltungslenkung und gesetzmäßige Verwaltung (japanisch). 1977 
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- Kommentar der türkischen Verfassung und des Verfassungsgerichtsgesetzes (türkisch). 

Istanbul 1969 
- Die richterliche Kontrolle der politischen Parteien. Freiburg 1972 
- Atatürks Revolution und das türkische Recht (türkisch). Izmir 1973 
- Das Verfassungsrecht. 1976 
- Die Verfassungsgerichtsbarkeit (in der Rechtsvergleichung und im türkischen Recht). 

Izmir 1978 
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- Zur politischen Betätigung des Ausländers. 1968 
- Die Aufwertung der Deutschen Mark. 1970 
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Südafrika, Pretoria, Südafrika 
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